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INFORMATIONEN ZUM SCHWANGERSCHAFTSABBRUCH

Wenn Sie zu einer Ärztin / einem Arzt oder in eine 
Klinik gehen, um einen Schwangerschaftsabbruch 
vornehmen zu lassen, müssen Sie folgende Unter-
lagen mitbringen: 

• die Beratungsbescheinigung über die Konflikt-
beratung im Original

• Ihren Blutgruppenausweis oder den Mutterpass, 
falls vorhanden

• die ärztliche Überweisung und die Krankenversi-
chertenkarte

• die Kostenübernahmebescheinigung Ihrer ge-
setzlichen Krankenkasse oder das Geld für die 
Honorarkosten

Grundsätzlich müssen Schwangerschaftsabbrüche 
ohne Indikationsstellung selbst bezahlt werden. 
Ausnahme: Wenn Sie über kein oder nur über ein 
geringes Einkommen verfügen, können Sie bei 
Ihrer gesetzlichen Krankenkasse eine Kostenüber-
nahme für den Schwangerschaftsabbruch bean-
tragen. Zwischen der Konfliktberatung und dem 
Schwangerschaftsabbruch müssen mindestens 
3 Tage liegen.

Hinweise für den operativen Abbruch

• sechs bis acht Stunden vor dem Operations-
termin nicht essen; zwei Stunden vorher nicht 
trinken, nicht rauchen

• denken Sie an bequeme Kleidung zum Beispiel: 
T-Shirt, Socken, Unterhose, und zwei Monats-
binden

• lassen Sie sich begleiten, insbesondere für die 
Fahrt nach Hause 

• organisieren Sie für den Notfall eine Kontakt-
person zu Hause und nötigenfalls eine Kinder-
betreuung

• tragen Sie keinen Schmuck und entfernen Sie 
Ohrringe und Piercings zum OP-Termin; lassen 
Sie einen Fingernagel unlackiert

Hinweise für den medikamentösen Abbruch

Statt des operativen Eingriffs besteht bis zum 63. 
Tag nach Beginn der letzten Monatsblutung die 
Möglichkeit, den Abbruch mit Mifepriston durch-
zuführen. Dies geschieht in zwei Schritten:

1. Sie nehmen unter ärztlicher Aufsicht 3 Tabletten  
des Medikaments Mifepriston ein, das zum 
Absterben des Embryos führt. Damit ist der 
Schwangerschaftsabbruch eingeleitet. Sie kön-
nen danach die Arztpraxis verlassen.

2. Zwei Tage später werden Sie in der Arztpraxis ein 
zweites Medikament, Prostaglandin, einnehmen, 
das in den folgenden 3 bis 4 Stunden Blutungen 
hervorruft, bei denen das abgestorbene Gewe-
be ausgestoßen wird. Solange bleiben Sie unter 
ärztlicher Aufsicht. 
Etwa 95 % der medikamentösen Abbrüche sind 
erfolgreich. In bis zu 5 % kann nachfolgend ein 
operativer Eingriff notwendig werden.
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Hinweise für die Zeit nach dem 
Schwangerschaftsabbruch

• schonen Sie sich einige Tage; Berufstätige kön-
nen eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
bekommen

• nach dem operativen Eingriff haben  
Sie ca. eine Woche eine Blutung (Schmierblutung 
bis Periodenstärke)

• nach dem medikamentösen Abbruch besteht für 
etwa 10 Tage eine Blutung, sie kann zeitweise 
deutlich stärker als Ihre normale Monatsblutung 
sein

• gelegentliche, ziehende Unterleibsschmerzen 
und eine kurzfristige Temperaturerhöhung auf 
38 Grad Celsius sind normal

Um Entzündungen zu vermeiden, sollten Sie

• Binden benutzen, keine Tampons
• 14 Tage nur duschen! Nicht baden, nicht 

schwimmen oder in die Sauna gehen
• 2 bis 3 Wochen keinen Geschlechtsverkehr ha-

ben

Sie sollten Ihre Ärztin / Ihren Arzt 
benachrichtigen bei

• Fieber über 38 Grad Celsius
• unerwartet starken Leibschmerzen
• starker Übelkeit oder Erbrechen

• deutlich länger anhaltender und deutlich stär-
kerer Nachblutung

• starken Kreislaufbeschwerden mit Neigung zur 
Ohnmacht oder kalten Schweißausbrüchen

Nach dem Abbruch soll eine Nachuntersuchung 
durch Ihre Frauenärztin/Ihren Frauenarzt erfolgen.

Verhütung nach dem Schwangerschaftsabbruch

Sofort nach dem Schwangerschaftsabbruch be-
ginnt ein neuer Fruchtbarkeitszyklus, deshalb 
müssen Sie schnell für eine sichere Verhütungs-
methode sorgen. Falls Sie in Zukunft mit der 
Pille verhüten wollen, nehmen Sie am Abend des 
Abbruchs oder am nächsten Morgen die erste Pille 
einer neuen Packung.

Zu allen Fragen der Verhütung können Sie sich bei 
Ihrer Frauenärztin / Ihrem Frauenarzt oder in unse-
rer Beratungsstelle informieren.

Für weitere offene Fragen zum Schwangerschafts-
abbruch, zu Sexualität und Familienplanung ste-
hen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Vereinbaren 
Sie dazu bitte telefonisch einen Termin mit uns.

Ihr Beratungsteam

Ihre AWO-Beratungsstelle

Informationen finden Sie unter: 
www.familienplanung.de und www.awo-beratung.org


